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P O S T U L A T von Ernst Stocker-Rusterholz (SVP, Wädenswil), Isidor Stirnimann (FDP, 

Wädenswil) und Kurt Schreiber (EVP, Wädenswil) 

 

betreffend Änderung Feuerwehrgesetz  

________________________________________________________________________ 

 

 

Der Regierungsrat wird eingeladen, § 31 des Feuerwehrgesetzes so zu ergänzen, dass die 

Gebäudeversicherung den Gemeinden ausser an Bauten und Anschaffungen in besonde-

ren Fällen auch an die Betriebskosten der Feuerwehr (zum Beispiel Mieten) Subventionen 

ausrichten kann. 

 

Ernst Stocker-Rusterholz 

Isidor Stirnimann 

Kurt Schreiber 

 

Begründung: 

 

Angesichts der finanziellen Lage sind die Gemeinden gezwungen, auch im Bereich Feuer-

wehr neue Lösungen zu suchen. Anstatt neue Feuerwehrgebäude zu bauen, wäre es sinn-

voII, wenn die Gemeinden sich langfristig in geeigneten Privatliegenschaften einmieten 

könnten. Da die Gebäudeversicherung laut Gesetz bis heute aber nur eigene Bauten sub-

ventioniert, wäre eine Ergänzung von § 31 des Feuerwehrgesetzes notwendig, um auch für 

Mietkosten der Feuerwehr Subventionen zu bekommen. 

 


